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Verordnung
über die Sozialpflichtversicherung für Mitglieder 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
und der Produktionsgenossenschaften werktätiger 

Fischer.

Vom 30. April 1959
Zur weiteren Festigung und Unterstützung der Pro

duktionsgenossenschaften des Handwerks und der Pro
duktionsgenossenschaften werktätiger Fischer wird im 
Interesse der Mitglieder dieser Produktionsgenossen
schaften in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes 
verordnet:

§ 1
Mitglieder der Produktionsgenossenschaften des 

Handwerks und der Produktionsgenossenschaften werk
tätiger Fischer (nachstehend „Mitglieder“ genannt) un
terliegen mit Wirkung vom 1. Mai 1959 der Sozialver
sicherungspflicht bei der Deutschen Versicherungs- 
Anstalt

§ 2
(1) Die Beiträge zur Sozialversicherung betragen 20 "/• 

der beitragspflichtigen Einkünfte, mindestens jedoch 
monatlich 8,— DM. Der Beitrag ist zu gleichen Teilen 
vom Mitglied und der Produktionsgenossenschaft zu 
tragen.

(2) Für Vollrentner betragen die Beiträge zur Sozial
versicherung 10 °/o der beitragspflichtigen Einkünfte, 
mindestens jedoch monatlich 4,— DM. Die Beiträge für 
Vollrentner trägt die Produktionsgenossenschaft allein.

(3) Der Teil der Einkünfte, der den Betrag von 
monatlich 600,— DM übersteigt, ist beitragsfrei.

§ 3
(1) Grundlagen für die Berechnung der Beiträge zur 

Sozialversicherung für Mitglieder der Produktions
genossenschaften des Handwerks sind Einkünfte, die 
diese

a) als Arbeitsvergütung,
b) jährlich als einmalige Bezüge aus dem Netto

gewinn der Produktionsgenossenschaft
erzielen.

(2) Grundlagen für die Berechnung der Beiträge zur 
Sozialversicherung für Mitglieder der Produktions
genossenschaften werktätiger Fischer sind Einkünfte, 
die diese

a) als Arbeitsvergütung in Geld und Produkten,
b) jährlich als einmalige Bezüge aus dem Netto

gewinn der Produktionsgenossenschaft
erzielen.

§ 4
Die monatlich zu leistenden Beiträge sind spätestens 

am 7. eines jeden Monats für den vorangegangenen 
Monat von der Produktionsgenossenschaft für alle Mit
glieder der Abteilung Finanzen des zuständigen Rates 
des Kreises bzw. des Stadtkreises zu überweisen.

§ 5
Die Beiträge sind zweckgebundene Einnahmen und 

dürfen nur zur Sicherung der Verpflichtungen aus der 
Sozialversicherung gegenüber den Mitgliedern dienen.

§ 6
(1) Einkünfte, die Mitglieder aus nutzungsweiser 

Überlassung oder aus dem Verkauf von Maschinen, 
Werkzeugen, Einrichtungsgegenständen, Fabrikations
räumen und dergleichen erzielen, sind beitragsfrei.


